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Erwägungen

E. 1
Das Bezirksgericht Visp schrieb am 11. Januar 2023 das Verfahren ab, stellte die
Rechtskraft des Strafbefehls vom 16. August 2022 fest und auferlegte dem
Beschwerdeführer die Kosten. Auf seine dagegen gerichtete Beschwerde trat das
Kantonsgericht Wallis mit Verfügung vom 13. März 2023 wegen Verspätung nicht ein. Der
Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht.

E. 2
Der Beschwerdeeingabe fehlt es vorliegend an der erforderlichen eigenhändigen
Unterschrift im Original ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). Aufgrund des Verfahrensausgangs ist von
einer Rückweisung zur Verbesserung ( Art. 42 Abs. 5 BGG ) abzusehen. Ohnehin bestehen
keine Zweifel an der Urheberschaft der Eingabe.

E. 3
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung einer Beschwerde in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Zudem prüft das
Bundesgericht die Verletzung von Grundrechten einschliesslich von Willkür beim
Sachverhalt nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde begründet worden ist (
Art. 106 Abs. 2 BGG ).

E. 4
Vorliegend kann es nur um die Frage der Fristwahrung im kantonalen Beschwerdeverfahren
und folglich darum gehen, ob die Vorinstanz zu Recht wegen Verspätung auf die
Beschwerde nicht eingetreten ist. Mit den Erwägungen in der angefochtenen Verfügung zur
Zustellfiktion und zum Verpassen der Beschwerdefrist setzt sich der Beschwerdeführer vor
Bundesgericht jedoch nicht auseinander. Stattdessen äussert er sich zur materiellen Seite
der Angelegenheit, die nicht Verfahrensgegenstand bildet und mit der sich das
Bundesgericht folglich auch nicht befassen kann. Dass und inwiefern die angefochtene
Verfügung bundesrechtswidrig sein könnte, ergibt sich aus der Beschwerde nicht im
Ansatz. Diese genügt den gesetzlichen Begründungsanforderungen offensichtlich nicht. Auf
die Beschwerde kann mangels tauglicher Begründung im Verfahren nach Art. 108 BGG
nicht eingetreten werden.

E. 5
Auf eine Kostenauflage ist ausnahmsweise zu verzichten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


